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MEDIENMITTEILUNG

Vogelgrippe-Fälle bei Hausgeflügel in Deutschland – vorbeugende Massnahmen
in der Schweiz

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ordnet Massnah-
men zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung der Aviären Influenza an

Im Nachbarland Deutschland wurde das Virus der Aviä-
ren Influenza (Vogelgrippe) des Subtyps H5N8 in zahlrei-
chen Geflügelhaltungen nachgewiesen. Das Bundesamt
für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)
ordnet in Absprache mit dem kantonalen Veterinär-
dienst und anderen Kantonen vorbeugende Massnah-
men an. Das Virus ist nach heutigem Kenntnisstand für
den Menschen ungefährlich.

Die deutschen Behörden haben zur Bekämpfung der Vogel-
grippe in den betroffenen Gebieten Schutz- und Überwa-
chungszonen verhängt. Das BLV erlässt für grenznahe Ge-
biete, die in diese Zonen fallen, vorbeugende Massnahmen.
Diese sollen eine Einschleppung des Vogelgrippe-Virus ver-
hindern und eine allfällige Ausbreitung unterbinden.

Neue Verordnung regelt zwei Hauptmassnahmen
In der Verordnung über Massnahmen zum Schutz der Haus-
geflügelpopulation vor der Aviären Influenza und zur Verhin-
derung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza regelt
das BLV alle Massnahmen zur Eindämmung der Vogel-
grippe. Es handelt sich insbesondere um:

• Festlegung von "geregelten Gebieten", in denen Tier-
verkehr mit Geflügel verboten ist. (Für das Ein- und
Ausstallen von Herden kann eine Ausnahmebewilligung
bei der Kantonstierärztin beantragt werden.).

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/203/de
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• Als vorbeugende Massnahme ist auch der Export von
lebendem Geflügel, Geflügelfleisch und Eiern sowie tie-
rischen Nebenprodukten aus der gesamten Schweiz
untersagt. Genauere Informationen sind der Verord-
nung des BLV zu entnehmen.

Das Exportverbot gilt bis mindestens 18. April 2021, die
Massnahmen betreffend die geregelten Gebiete gelten bis
mindestens 30. April 2021. Der kantonale Veterinärdienst
informiert alle registrierten Geflügelhaltenden im geregelten
Gebiet über die geltenden Vorschriften.

Meldepflichten für Geflügelhaltende
Alle Geflügelhaltenden (Hühner, Enten, Gänse, Fasane,
Wachteln, Truten usw.), die noch nicht registriert sind, müs-
sen sich bei der Landwirtschaft Aargau registrieren. Beim
kantonalen Veterinärdienst müssen sich zudem Geflügelhal-
tende melden, die seit Anfang März 2021 lebendes Geflügel
in Deutschland erworben haben. Alle Geflügelhaltenden sind
aufgefordert, die bekannten Hygienemassnahmen einzuhal-
ten und ihre Tiere genau zu beobachten. Zudem empfiehlt
das BLV in den geregelten Gebieten den Auslauf von Geflü-
gel auf den Aussenklimabereich zu beschränken.

Konsum weiterhin zugelassen
Geflügelprodukte wie Pouletfleisch und Eier können gemäss
BLV nach wie vor ohne Bedenken hinsichtlich der Vogel-
grippe konsumiert werden. Eier und Geflügelprodukte dürfen
in der Schweiz ohne Einschränkung verkauft werden.

Folgende Aargauer Gemeinden liegen im geregelten Gebiet:

• Böttstein

• Bözberg

• Bözen

• Effingen

• Eiken

• Elfingen

• Frick

• Full-Reuenthal

• Gansingen

• Gipf-Oberfrick

• Hellikon

• Herznach

• Hornussen

• Kaiseraugst

• Kaisten

• Laufenburg

• Leibstadt

• Leuggern

• Magden

• Mandach

• Mettauertal

• Möhlin

• Mönthal

• Mumpf

• Münchwilen (AG)

• Obermumpf

• Oeschgen

• Olsberg

• Remigen

• Rheinfelden

• Riniken

• Rüfenach

• Schupfart

• Schwaderloch

• Sisseln

• Stein (AG)

• Ueken

• Villigen

• Wallbach

• Wegenstetten

• Wittnau

• Wölflinswil

• Zeihen

• Zeiningen

• Zuzgen

https://www.ag.ch/de/dfr/landwirtschaft/landwirtschaft.jsp
https://www.ag.ch/de/dgs/verbraucherschutz/veterinaerdienst/veterinaerdienst.jsp
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Weitere Auskünfte für Medienschaffende:

Dr. med. vet. Barbara Thür, Kantonstierärztin, Departement Gesundheit und Soziales
Telefon 062 835 29 73 (erreichbar am Freitag, 9. April 2021 von 17.00 bis 18.00 Uhr)


